
Bekannimachuns.
Die deutschen Förster haben nach dem Einmarsch des

Kaiserlich-Russischen Heeres in Deutschland an feindlichen

Actionen gegen dasselbe activ teilgenommen. Da dieselben

äusserlich keine militairischen Abzeichen tragen und nicht

Abteilungen bilden, die einem verantwortlichen Führer un-

terstellt sind, können sie laut der Haager Convention vom

5—18 October 1907 nicht als kriegfführende Partei aner-

kannt werden, weshalb jede von ihnen verübte feindliche Hand-

lung gegen unser Heer auf's strengste bestraft werden wird.

Gezeichnet:, von Rennenkampf.

General Adjutant Seiner Kaiserlichen Majestät,

General der Kavallerie.

Luck. rackerei der Ostdentschen Jolkszermung in Insterdurg
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